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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.08.1994

Rechtssatz

Auch wenn es sich um ein Leasingfahrzeug handelt, wird der Zulassungsbesitzer von seinen in §103 Abs1 Z1 KFG

festgelegten Verpflichtungen (wie ordnungsgemäße Bereifung) nicht befreit.

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html

 2025 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
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